
www.lindeverlag.at

Der erste Kommentar 
auf Basis der neuen OGAW-V-RL

InvFG - Investmentfonds-
gesetz Kommentar
Bollenberger/Kellner (Hrsg.)
2016, 1.652 Seiten, geb.
EUR 228,–

Jetzt 
bestellen!

Prägnant &  
praxisnah: das  

Wichtigste für Fonds-, 
 Beratungs- und 

Behördenpraxis auf  
einen Blick

InvFG_2016_01_4S_NEU.indd   1 27.06.2016   11:52:07



www.lindeverlag.at

§ 31
Bollenberger

Bollenberger/Kellner, Investmentfondsgesetz

306

durch die dem Rechenschaftsbericht beigefügte „Steuerliche Behandlung“;

bei Vertrieb im Ausland kann die Bestellung eines steuerlichen Vertreters er-

forderlich sein.9

7 Die Regelung über den Wechsel der Depotbank in Abs 5 wurde mit BGBl I

2013/135 angefügt. Die Materialien10 begründen sie damit, dass dann, wenn

eine Depotbank in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, die eine Nicht-

erfüllung ihrer Funktion befürchten lassen, dies massive Folgen für die be-

troffenen Investmentfonds und Anteilsinhaber zeitige; da die Suche nach

einer neuen Depotbank und der Übergang der Fondsvermögen auf diese ein

umfangreiches, zeitintensives Unterfangen sind, soll die VwGes für ein sol-

ches Szenario bereits im Vorfeld Verfahren festlegen und Vorkehrungen tref-

fen, um einen reibungslosen und raschen Wechsel der Depotbank – unter

Beachtung der Bewilligungspflicht der FMA – vornehmen zu können. Der

Wortlaut des Abs 5 ist allerdings nicht auf den Fall wirtschaftlicher Schwie-

rigkeiten der Depotbank beschränkt, sodass das Notfallkonzept etwa auch für

den Fall zu entwickeln ist, dass die Depotbank die Anforderungen des § 41

nicht mehr erfüllt.11

Bollenberger § 31

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen 

und Mitteilungspflichten

(1) Die Verwaltungsgesellschaft hat einem Anteilinhaber, dessen Zeich-

nungs- oder Rücknahmeauftrag sie ausgeführt hat, diese Ausführung

schnellstmöglich, spätestens jedoch am ersten Geschäftstag nach Auftrag-

sausführung oder — sofern die Verwaltungsgesellschaft die Bestätigung

von einem Dritten erhält — spätestens am ersten Geschäftstag nach Ein-

gang der Bestätigung des Dritten auf einem dauerhaften Datenträger ge-

mäß § 133 zu bestätigen. Besteht bereits eine Verpflichtung einer anderen

Person, dem Anteilinhaber diese Informationen unverzüglich zuzusen-

den, so kann die Bestätigungsmitteilung der Verwaltungsgesellschaft un-

terbleiben.

(2) Die Mitteilung nach Abs. 1 hat, sofern anwendbar, folgende Angaben

zu enthalten:

1. Name der Verwaltungsgesellschaft;

2. Name oder sonstige Bezeichnung des Anteilinhabers;

3. Datum und Uhrzeit des Auftragseingangs sowie Zahlungsweise;

4. Datum der Ausführung;

5. Name des OGAW;

9 Macher, InvF-HB Rz 2/35.

10 ErläutRV 2401 BlgNR 24. GP 25.

11 Oppitz in Macher ua, InvFG2 § 30 Rz 20.
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Kellner
§ 93

Bollenberger/Kellner, Investmentfondsgesetz 715

EB zu § 93 Abs 3:
Setzt Art. 58 Abs. 2 zweiter Unterabs. der Richtlinie 2009/65/EG um.
Erläuternde Bemerkungen zu BGBl I 2015/115
EB zu § 93 Abs 2 Z 1:
Berichtigung eines Verweisfehlers.
Normenüberblick zu § 93 InvFG
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